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Abb.: Übersichtskarte FFH-Gebiet „Oste mit Nebenbächen“. Forstamt Harsefeld, Revierförsterei Bevern, 
Forstorte „Vorwerk und Beverner Wald 

Abb.: Übersichtskarte FFH-Gebiet „Oste mit Nebenbächen“.Forstamt Rothenburg, Revierförsterei 
Thörnwald, Forstorte  „Am Offenser Weg“ und „Kuhmühlen“  
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Vorbemerkungen und erläuternde Hinweise 

 
Die FFH-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten der EU unter anderem, neben der hoheitlichen 
Sicherung aller FFH-Gebiete für diese quantifizierte Erhaltungsziele1 zu konzipieren sowie die im 
Sinne des Art. 6 der Richtlinie notwendigen Erhaltungsmaßnahmen festzulegen. Im Zuge des seit 
2015 laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens (VVV) 2014/2262 gegen die Bundesrepublik 
Deutschland hat sich auch Niedersachsen verpflichtet, die bereits seit längerem überfällige Bear-
beitung der o.g. Arbeitsschritte bis Ende 2021 abzuschließen. 

Gemäß Ziffer 2.2 des SPE-Erlasses („Schutz, Pflege und Entwicklung von Natura 2000-Gebieten 
im Landeswald“ - Gem. RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020) erstellen die 
Niedersächsischen Landesforsten (NLF) für ihre Flächen in den FFH-Gebieten Bewirtschaftungs-
planungen (BWP: Bewirtschaftungspläne bzw. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gem. 
§ 32 (5) BNatSchG) und stimmen diese mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) ab. Aufgrund 
der Vorgaben des Umweltinformationsgesetzes ist überdies die Veröffentlichung aller BWP der 
NLF sowie die Veröffentlichung der Managementpläne der UNB (für die Flächen außerhalb der 
NLF) zwingend erforderlich. Auch dieser Punkt ist Gegenstand des VVV, auch hier hat Nieder-
sachsen zugesagt, bis Ende 2021 die Verpflichtung vollständig zu erfüllen. 

Aufgrund der wenigen Zeit, die für die Veröffentlichung der BWP der NLF noch zur Verfügung 
steht, werden diese mit unterschiedlichen Verfahrensständen veröffentlicht. Die BWP der NLF sind 
unter diesem Aspekt in drei Kategorien unterteilt: 

1. „Mit der UNB abgestimmter BWP“ 

2. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP, aber NLF-intern verbindliches Fachgutachten“ 

3. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP kompakt, aber NLF-intern verbindliches 
Fachgutachten“ (BWP mit reduziertem Textteil) 

Zu welcher der o.a. Fallgruppen der hier vorliegende Plan gehört, kann der untenstehenden 
Tabelle entnommen werden. 

Grundsätzlich erfolgt die Erarbeitung bzw. Aktualisierung der BWP alle zehn Jahre. Zwischenzeit-
lich erfolgte Entwicklungen wie die Festlegung der NWE-Kulisse (Flächen mit natürlicher Waldent-
wicklung: NWE-Erl.2) oder das Inkrafttreten von NSG- oder LSG-VOen werden ab deren Gültigkeit 
von den NLF beachtet, im Detail aber erst bei der nächsten turnusmäßigen Überarbeitung in den 
BWP aufgenommen. Dies trifft vom Grundsatz her auch auf die seitens der EU geforderte Konzi-
pierung von quantifizierten Erhaltungszielen zu.  

In den Fällen, in denen in die BWP die NWE-Kulisse oder die aktuelle Schutzgebietsverordnung 
nicht eingearbeitet wurden, finden sich im Anhang der jeweiligen BWP entsprechende Textbau-
steine mit erläuternden Hinweisen. Die quantifizierten Erhaltungsziele werden ebenfalls im 
Anhang (bzw. im Hauptteil des BWP kompakt) in tabellarischer Form dargestellt. Die verbale 
Beschreibung der gebietsspezifischen Erhaltungsziele findet sich in der Regel im eigentlichen 
Textteil der BWP. 

 

Kategorie der BWP Plantext enthält 
quantifizierte EHZ 

Plantext enthält 
NWE 

Plantext enthält aktuelle 
Schutzgebiets-VOs 1. 2. 3. 

Mit der 
UNB 
abgestimmt 

Nicht mit 
der UNB 
abgestimmt 

BWP 
kompakt 

  alle teilweise keine 

  X X   X  

                                                
1 Erhaltungsziele müssen anhand numerischer Kriterien (Fläche, Population, …) messbar sein, um am Ende des 
Planungszeitraums überprüfen zu können, ob die Ziele erreicht worden sind. 
2 Natürliche Waldentwicklung auf 10% der niedersächsischen Landeswaldflächen (NWE10) als Beitrag zur Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt vom 01.07.2018 (VORIS 79100) 
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1 Biotoptypen (BT) 

Im Plangebiet wurden insgesamt 89unterschiedliche Biotoptypen bzw. Biotoptypenkomplexe 
festgestellt (Tab.). Nach § 30 BNatSchG sind 30 dieser Biotoptypen auf einer Fläche von 55,76 ha 
geschützt, das entspricht 25,2 % des Plangebietes.  
 
Tabelle: Zusammenstellung der Biotoptypen und Biotoptypenkomplexe im Bearbeitungsgebiet. 
Sämtliche im Biotoptypenschlüssel mit B oder N beginnenden Biotoptypen kommen ausschließlich im 
Forstort Vorwerk vor. 
 

Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 Größe 
Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte WAR 0 § 5,69 
Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte im 
Komplex mit Hochstaudensumpf nährstoffreicher 
Standorte WAR/NSS (6430) § 0,46 
Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte mit 
Elementen von Erlen- und Eschenwald der Auen 
und Quellbereiche WAR[WE] 0 § 1,88 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte WCA 9160 - 27,36 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte im Komplex mit Laubforst 
aus einheimischen Arten WCA/WXH 9160 - 5,48 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte mit Elementen von Erlen- 
und Eschenwald der Auen und Quellbereiche WCA[WE] 9160 - 2,31 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte mit Elementen von 
Bodensaurer Buchenwald WCA[WL] 9110 - 0,95 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte mit Elementen von 
Bodensaurer Buchenwald WCA[WL] 9160 - 6,49 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte mit Elementen von 
Bodensaurer Eichenmischwald WCA[WQ] 9160 - 3,96 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald nasser, 
basenreicher Standorte WCN 9160 § 0,82 

Erlen- und Eschen-Quellwald WEQ 9110 § 0,15 

Erlen- und Eschen-Quellwald WEQ 91E0 § 3,02 
Erlen- und Eschen-Quellwald mit Elementen von 
Eichen- und Hainbuchenmischwald 
nährstoffreicher Standorte WEQ[WC] 91E0 § 0,98 
(Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der 
Talniederungen WET 91E0 § 1,89 

Hartholzauwald im Überflutungsbereich WHA 91F0 § 1,41 

Laubwald-Jungbestand WJL 0 - 0,75 

Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden WLA 9110 - 2,88 

Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden WLA 91F0 - 0,34 
Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden im 
Komplex mit Douglasienforst WLA/WZD (9110) - 0,54 
Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden mit 
Elementen von Bodensaurer Eichenmischwald WLA[WQ] 9110 - 0,98 
Bodensaurer Buchenwald lehmiger Böden des 
Tieflands WLM (9110) - 0,33 
Bodensaurer Buchenwald lehmiger Böden des 
Tieflands WLM 9110 - 10,14 
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Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 Größe 
Bodensaurer Buchenwald lehmiger Böden des 
Tieflands im Komplex mit einer Hütte WLM/OYH 9110 - 0,19 
Bodensaurer Buchenwald lehmiger Böden des 
Tieflands im Komplex mit Bodensaurer 
Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des 
Tieflands WLM/WQL 9110 - 0,24 
Bodensaurer Buchenwald lehmiger Böden des 
Tieflands mit Elementen von Eichen- u. 
Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte WLM[WCA] 9110 - 0,29 
Bodensaurer Buchenwald lehmiger Böden des 
Tieflands mit Elementen von Bodensaurer 
Eichenmischwald WLM[WQ] 9110 - 0,37 
Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des 
Tieflands WMT 9130 - 0,64 

Erlen- und Eschen-Sumpfwald WNE 0 § 0,11 
Erlen- und Eschen-Sumpfwald mit Elementen von 
Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche WNE[WE] (91E0) § 0,60 

Birken- und Zitterpappel-Pionierwald WPB 0 - 0,57 

Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald WPS 0 - 0,16 

Eichenmischwald feuchter Sandböden WQF 0 - 0,22 

Eichenmischwald feuchter Sandböden WQF 9190 - 8,15 
Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer 
Sandböden des Tieflands WQL 9160 - 0,14 
Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer 
Sandböden des Tieflands WQL 9190 - 8,20 
Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer 
Sandböden des Tieflands im Komplex mit 
Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden WQL/WLA 9190 - 0,75 
Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer 
Sandböden des Tieflands im Komplex mit Laubforst 
aus einheimischen Arten WQL/WXH 9190 - 0,47 
Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer 
Sandböden des Tieflands im Komplex mit 
Fichtenforst WQL/WZF 9190 - 1,89 
Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer 
Sandböden des Tieflands mit Elementen von 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte WQL[WCA] 9190 - 8,68 
Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer 
Sandböden des Tieflands mit Elementen von 
Bodensaurer Buchenwald WQL[WL] 9190 - 1,26 

Bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte WQN 9190 § 0,19 

Eichenmischwald armer, trockener Sandböden WQT 0 - 0,39 

Erlenwald entwässerter Standorte WU 0 - 0,16 

Roteichenforst WXE 0 - 0,79 

Laubforst aus einheimischen Arten WXH 0 - 1,39 
Laubforst aus einheimischen Arten im Komplex mit 
Eichenmischwald feuchter Sandböden WXH/WQF (9190) - 0,51 

Hybridpappelforst WXP 0 § 0,43 

Douglasienforst WZD (9110) - 0,92 

Douglasienforst WZD 0 - 9,35 

Douglasienforst im Komplex mit Fichtenforst WZD/WZF 0 - 0,27 

Fichtenforst WZF 0 - 20,67 

Fichtenforst im Komplex mit Douglasienforst WZF/WZD (9110) - 0,87 

Fichtenforst im Komplex mit Douglasienforst WZF/WZD 0 - 0,67 
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Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 Größe 
Fichtenforst im Komplex mit Kiefernforst WZF/WZK 0 - 0,40 

Fichtenforst im Komplex mit Lärchenforst WZF/WZL 0 - 1,55 
Fichtenforst im Komplex mit Nadelforst aus 
eingeführten Arten WZF/WZS 0 - 0,80 
Fichtenforst mit Elementen von Eichen- u. 
Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte WZF[WCA] (9160) - 0,07 
Fichtenforst mit Elementen von Bodensaurer 
Eichenmischwald WZF[WQ] 0 - 0,13 

Kiefernforst WZK 0 - 4,37 

Kiefernforst im Komplex mit Fichtenforst WZK/WZF 0 - 11,34 
Kiefernforst mit Elementen von Bodensaurer 
Buchenwald WZK[WL] (9110) - 0,18 

Lärchenforst WZL 0 - 4,31 

Lärchenforst im Komplex mit Douglasienforst WZL/WZD 0 - 0,45 

Lärchenforst im Komplex mit Fichtenforst WZL/WZF 0 - 0,18 
Lärchenforst mit Elementen von Laubwald-
Jungbestand WZL[WJL] (9110) - 0,93 
Lärchenforst mit Elementen von Laubwald-
Jungbestand WZL[WJL] (9130) - 1,99 
Lärchenforst mit Elementen von Bodensaurer 
Buchenwald WZL[WL] (9110) - 1,18 
Lärchenforst mit Elementen von Bodensaurem 
Eichenmischwald WZL[WQ] (9190) - 0,32 

Sonstiger Nadelforst aus eingeführten Arten WZS 0 - 1,41 
Sonstiger Nadelforst aus eingeführten Arten mit 
Elementen von Bodensaurer Buchenwald WZS[WL] 0 - 0,65 

Sonderbiotoptypen         

Sumpfiges Weiden-Auengebüsch BAS 0 § 0,69 

Tide-Weiden-Auengebüsch BAT 0 § 0,07 

Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte BNR 0 § 3,48 

Naturnaher Geestbach mit Kiessubstrat FBG 0 § 0,02 

Naturnaher Geestbach mit Kiessubstrat FBG 3260 § 0,13 

Naturnaher Geestbach mit Kiessubstrat FBG 9110 § 0,02 

Naturnaher Geestbach mit Kiessubstrat FBG 9160 § 0,11 

Naturnaher Geestbach mit Kiessubstrat FBG 91E0 § 0,03 

Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat FBS 9160 § 0,14 

Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat FBS 9190 § 0,01 

Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat FBS 91E0 § 0,03 

Naturnaher Geestfluss mit Kiessubstrat FFG 3260 § 0,44 

Schnellfließender Graben FGF 9190 - 0,01 

Nährstoffreicher Graben FGR 0 - 0,11 

Kleiner Kanal FKK 0 - 0,23 

Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat  FMS 0 - 0,02 

Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat  FMS 9160 - 0,02 

Sicker- oder Rieselquelle FQR 0 § 0,05 

Sicker- oder Rieselquelle FQR 9160 § 0,12 

Sicker- oder Rieselquelle FQR 91E0 § 0,08 

Sonstiges feuchtes Intensivgrünland GIF 0 - 0,22 

Nährstoffreiche Nasswiese GNR 0 § 1,06 

Baum-Wallhecke HWB 0 § 0,77 

Wald-Wallhecke HWW 0 - 0,05 

Schilf-Landröhricht NRS 0 § 2,34 

Wasserschwaden-Landröhricht NRW 0 § 0,04 
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Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 Größe 
Nährstoffreiches Großseggenried NSG 0 § 2,14 

Mäßig nährstoffreiches Sauergras-/Binsenried NSM 0 § 0,71 

Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte NSS 0 § 22,58 

Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte NSS 6430 § 1,88 

Weg OVW 0 - 3,08 
Naturnahes Altwasser mit Elementen von 
Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer SEF[VE] 0 § 0,51 
Naturnaher nährstoffreicher See/Weiher 
natürlicher Entstehung SEN 0 § 0,08 

Naturnaher nährstoffreicher Stauteich/-see SES 9190 § 0,05 
Sonstiges naturnahes nährstoffreiches 
Stillgewässer SEZ 0 § 0,56 

Waldtümpel STW 0 - 0,02 

Waldtümpel STW 9110 - 0,03 

Waldtümpel STW 9160 - 0,07 

Naturfernes Abbaugewässer SXA 0 - 0,15 

Sonstiges naturfernes Stillgewässer SXZ 0 - 0,03 

Sonstiges naturfernes Stillgewässer SXZ 9160 - 0,40 

Summe       221,16 
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2 Lebensraumtypen (LRT) 

 
Auf den Flächen der NLF des FFH-Gebietes sind 23 Lebensraumtypen vorhanden, die insgesamt 
eine Fläche von 104,17 ha (47,1 % des Bearbeitungsgebietes) bedecken. Sieben dieser 
Lebensraumtypen sind im jeweiligen Bereich der drei NSG-VOs (siehe Deckblatt) als 
wertbestimmend eingestuft. Die Lebensraumtypen haben auf 3,9 % der Fläche einen sehr guten, 
auf 82,4 % einen guten und auf 13,6 % einen mittleren bis schlechten Erhaltungsgrad. 
 
Tabelle: Lebensraumtypen im Plangebiet und Vergleich mit Angaben im SDB. Die wertbestimmenden 
LRT (NSG-VO) sind fett gedruckt. In der Spalte „Forstort“ ist durch Fettdruck erkenntlich, ob der LRT im 
jeweiligen Forstort wertbestimmend ist 
 

Code FFH-Lebensraumtyp Fläche der NLF 
(221,4 ha) 

Gesamtgebiet  
gem. SDB (3720,2 ha) 

Forstort   [ha] [%] der 
NLF-
Gesamt-
Fläche 

 [ha] [%] am 
Gesamt-Gebiet 

3260 Flüsse der planaren bis 
montanen Stufe mit 
Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und 
des Calltricho-Batrachion  

0,57 0,3 93,70 2,5 Kuhmühlen 

6430 Feuchte 
Hochstaudenfluren der 
planaren und montanen 
bis alpinen Stufe 

1,88 0,9 32,6 0,9 Vorwerk  
(NSG LÜ 359) 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 
(Luzulo-Fagetum)  

16,23 7,3 28,60 0,8 Kuhmülen, 
Beverner Wald 

9130 Waldmeister-Buchenwald 
(Asperulo-Fagetum) 

0,64 0,3 3,9 0,1 Beverner Wald 

9160 Subatlantischer oder 
mitteleuropäischer 
Stieleichen oder 
Hainbuchenwald 
(Carpinion betuli)   

47,41 21,4 106,0 2,8 Kuhmülen, 
Beverner Wald 

9190 Alte bodensaure 
Eichewälder auf 
Sandebenen mit Quercus 
robur  

29,66 13,4 126,0 3,4 Kuhmülen, 
Beverner Wald,  

 

91E0* Auenwälder mit Alnus 
glutinosa und Fraxinus 
exelsior  

6,03 2,7 144,0 3,9 Vorwerk  
(NSG LÜ 359), 

Kuhmühlen, 
Bevener Wald 

91F0 Hartholzauenwälder mit 
Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior oder 
Fraxinus angustifolia 
(Ulmenion minoris) 

1,75 0,8 17,1 0,5 Kuhmühlen 

Summe   104,17 47,1 591,7 15,9  
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Tabelle: Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen im Plangebiet. Die wertbestimmenden LRT (NSG-VO) sind 
fett gedruckt. Der Gesamt-Erhaltungsgrad bezieht sich auf den aktuellen Zustand im Plangebiet und muss 
nicht mit dem planungsrelevanten GEHG (siehe Kap. 3) identisch sein.  
 

 Lebensraumtypen und Erhaltungszustände Gesamtfläche NLF [ha] :221,4 

 NFA Harsefeld + NFA Rotenburg FFH 030 Oste mit Nebenbächen    

FFH-LRT  Flächenausdehnung nach Erhaltungszustand 

Anteil am 
NLF-

Gesamt-
gebiet 

A B C E* 

G
e
sa

m
t-

e
rh

a
lt

u
n

g
s-

g
ra

d
 

Sa. LRT 
ohne E 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]  [ha] [%] 

(6430)             0,46     

(9110)             4,95     

(9130)             1,99     

(9160)             0,07     

(9190)             0,83     

(91E0)             0,60     

3260     0,57 100,0       B 0,57 0,3 

6430     1,88 100,0       B 1,88 0,9 

9110     14,15 87,2 2,08 12,8   B 16,23 7,3 

9130     0,64 100,0       A 0,64 0,3 

9160 2,03 4,3 39,24 82,8 6,14 13,0   B 47,41 21,4 

9190     25,07 84,5 4,59 15,5   B 29,66 13,4 

91E0* 2,06 34,2 2,56 42,5 1,40 23,3   B 6,03 2,7 

91F0     1,75 100,0       B 1,75 0,8 

Summe 4,09 3,9 85,87 82,4 14,21 13,6 8,90  104,17 47,1 

* Entwicklungsfläche 
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FFH-Lebensraumtyp 9110 und Erhaltungszustände FFH-030 Oste mit Nebentälern (Einzelpolygone) 

Übersicht über die Teilkriterien Gesamtfläche 16,23 ha 

Nr. Kategorie A B C 

  [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

1 Vollständigkeit der lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen 

  14,68 90,5 1,55 9,5 

1.1 Waldentwicklungsphasen, Raumstruktur   14,37 88,5 1,86 11,5 

1.2 lebende Habitatbäume 3,67 22,6 11,12 68,5 1,44 8,9 

1.3 Starkes Totholz/ totholzreiche Uraltbäume 6,25 40,2 2,20 14,1 7,09 45,7 

1.4 Gelände-/ Standortstrukturen bzw. 
Moosschicht 

      

2 Vollständigkeit des lebensraumtypischen 
Arteninventars 

3,61 22,2 11,74 72,3 0,88 5,4 

2.1 Baumarten 3,99 24,6 10,67 65,7 1,57 9,7 

2.2 Krautschicht 5,98 36,8 10,25 63,2   

2.3 Strauchschicht   0,33 20,0 1,34 80,0 

3 Beeinträchtigungen   14,15 87,2 2,08 12,8 

Gesamterhaltungszustand 0,00 0,0 14,15 87,2 2,08 12,8 
 

FFH-Lebensraumtyp 9130 und Erhaltungszustände FFH-030 Oste mit Nebentälern (Einzelpolygone) 

Übersicht über die Teilkriterien Gesamtfläche 0,64 ha 

Nr. Kategorie A B C 

  [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

1 Vollständigkeit der lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen 

    0,64 100,0 

1.1 Waldentwicklungsphasen, Raumstruktur   0,64 100,0   

1.2 lebende Habitatbäume     0,64 100,0 

1.3 Starkes Totholz/ totholzreiche Uraltbäume     0,64 100,0 

1.4 Gelände-/ Standortstrukturen bzw. 
Moosschicht 

      

2 Vollständigkeit des lebensraumtypischen 
Arteninventars 

0,64 100,0     

2.1 Baumarten 0,64 100,0     

2.2 Krautschicht   0,64 100,0   

2.3 Strauchschicht       

3 Beeinträchtigungen   0,64 100,0   

Gesamterhaltungszustand 0,00 0,0 0,64 100,0 0,00 0,0 
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FFH-Lebensraumtyp 9160 und Erhaltungszustände FFH-030 Oste mit Nebentälern (Einzelpolygone) 

Übersicht über die Teilkriterien Gesamtfläche 41,41 ha 

Nr. Kategorie A B C 

  [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

1 Vollständigkeit der lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen 

1,24 2,6 36,37 76,7 9,80 20,7 

1.1 Waldentwicklungsphasen, Raumstruktur 1,95 4,1 39,49 83,4 5,93 12,5 

1.2 lebende Habitatbäume 5,97 12,6 31,1 65,5 10,37 21,9 

1.3 Starkes Totholz/ totholzreiche Uraltbäume 1,24 2,6   46,16 97,4 

1.4 Gelände-/ Standortstrukturen bzw. 
Moosschicht 

      

2 Vollständigkeit des lebensraumtypischen 
Arteninventars 

3,39 7,1 43,55 91,9 0,48 1,0 

2.1 Baumarten 13,95 29,4 33,0 69,6 0,48 1,0 

2.2 Krautschicht 10,50 22,1 36,92 77,9   

2.3 Strauchschicht 2,61 5,5 9,61 20,3 35,19 74,2 

3 Beeinträchtigungen 1,05 2,2 40,29 85,0 6,07 12,8 

Gesamterhaltungszustanjd 2,03 4,3 39,24 82,8 6,14 13,0 
 

 

FFH-Lebensraumtyp 9190 und Erhaltungszustände FFH-030 Oste mit Nebentälern (Einzelpolygone) 

Übersicht über die Teilkriterien Gesamtfläche 29,66 ha 

Nr. Kategorie A B C 

  [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

1 Vollständigkeit der lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen 

  23,93 80,7 5,73 19,3 

1.1 Waldentwicklungsphasen, Raumstruktur   28,45 95,9 1,21 4,1 

1.2 lebende Habitatbäume 3,01 10,3 21,47 73,7 4,65 16,0 

1.3 Starkes Totholz/ totholzreiche Uraltbäume   2,51 8,6 26,61 91,4 

1.4 Gelände-/ Standortstrukturen bzw. 
Moosschicht 

      

2 Vollständigkeit des lebensraumtypischen 
Arteninventars 

1,69 5,7 24,89 83,9 3,08 10,4 

2.1 Baumarten 2,04 6,9 24,54 82,7 3,08 10,4 

2.2 Krautschicht 8,25 27,8 21,41 72,1   

2.3 Strauchschicht   12,76 46,5 14,7 53,5 

3 Beeinträchtigungen   24,76 83,5 4,90 16,5 

Gesamterhaltungszustand 0,00 0,0 25,07 84,5 4,59 15,5 
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FFH-Lebensraumtyp 91EO* und Erhaltungszustände FFH-030 Oste mit Nebentälern (Einzelpolygone) 

Übersicht über die Teilkriterien Gesamtfläche 6,03 ha 

Nr. Kategorie A B C 

  [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

1 Vollständigkeit der lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen 

0,66 10,9 3,89 64,5 1,48 24,6 

1.1 Waldentwicklungsphasen, Raumstruktur 2,52 41,8 2,56 42,5 0,95 15,7 

1.2 lebende Habitatbäume 2,70 44,8 1,81 30,1 1,51 25,1 

1.3 Starkes Totholz/ totholzreiche Uraltbäume   1,17 20,1 4,68 79,9 

1.4 Gelände-/ Standortstrukturen bzw. 
Moosschicht 

      

2 Vollständigkeit des lebensraumtypischen 
Arteninventars 

2,03 33,7 4,00 66,3   

2.1 Baumarten 3,43 56,9 2,60 43,1   

2.2 Krautschicht 3,28 54,4 2,30 38,1 0,46 7,6 

2.3 Strauchschicht   4,41 73,1 1,63 27,0 

3 Beeinträchtigungen 0,39 6,5 4,24 70,3 1,40 23,3 

Gesamterhaltungszustand 2,06 34,2 2,56 42,5 1,40 23,3 
 

FFH-Lebensraumtyp 91FO und Erhaltungszustände FFH-030 Oste mit Nebentälern (Einzelpolygone) 

Übersicht über die Teilkriterien Gesamtfläche 1,75 ha 

Nr. Kategorie A B C 

  [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

1 Vollständigkeit der lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen 

  1,75 100,0   

1.1 Waldentwicklungsphasen, Raumstruktur   1,75 100,0   

1.2 lebende Habitatbäume 1,41 80,7 0,34 19,3   

1.3 Starkes Totholz/ totholzreiche Uraltbäume 1,41 80,7   0,34 19,3 

1.4 Gelände-/ Standortstrukturen bzw. 
Moosschicht 

      

2 Vollständigkeit des lebensraumtypischen 
Arteninventars 

  1,75 100,0   

2.1 Baumarten   1,75 100,0   

2.2 Krautschicht   1,75 100,0   

2.3 Strauchschicht   1,13 100,0   

3 Beeinträchtigungen   1,75 100,0   

Gesamterhaltungszustand 0,00 0,0 1,75 100,0 0,00 0,0 
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3 Erhaltungsziele 

3.1 Erläuterungen zu den quantifizierten Erhaltungszielen 
Gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) vom 21. Mai 1992 sind für FFH-Gebiete Er-
haltungsziele zu definieren, die die Grundlage für die Bestimmung von Erhaltungsmaßnahmen 
bilden. Der Vermerk der EU-Kommission zur Festlegung von Erhaltungszielen vom 23. November 
2012 legt zugrunde, welche Anforderungen an den Umfang der Erhaltungsziele gestellt werden.  
 
Die Erhaltungsziele sind so zu definieren, dass sie 

1. Spezifisch sind 
 Sie müssen sich auf eine bestimmte Anhang-II-Art oder einen Lebensraumtyp beziehen 

und die Bedingungen für die Erreichung des Erhaltungsziels vorgeben. 
2. Messbar sind 

 Sie müssen quantifizierbar sein, damit zum Ende des Planungszeitraums überprüft 
werden kann, ob die Ziele erfolgreich umgesetzt wurden.  

3. Realistisch sind 
 Sie müssen innerhalb eines vernünftigen zeitlichen Rahmens und mit angemessenem 

Einsatz von Ressourcen verwirklicht werden können. 
4. Nach einem kohärenten Ansatz verfolgt werden 

 Bei FFH-Gebieten, die dieselbe Art oder denselben LRT schützen, sollten für die Be-
schreibung eines günstigen Erhaltungszustands vergleichbare Eigenschaften und Ziel-
vorgaben verwendet werden. 

5. Umfassend sind 
 Sie müssen alle relevanten Eigenschaften der LRT und Anhang-II-Arten abdecken, die 

für die Bewertung des Erhaltungszustands als „günstig“ (oder „nicht günstig“) erfor-
derlich sind. 

Ziel der FFH-Richtlinie ist das Erreichen eines „günstigen“ Erhaltungszustands eines Lebens-
raumtyps bzw. einer Anhang-II-Art der FFH-Richtlinie. Grundlage ist der Erhaltungszustand des 
Lebensraumtyps oder der Anhang-II-Art in der Biogeographischen Region. Grundsätzlich gilt, dass 
der gebietsbezogene Erhaltungsgrad eines Lebensraumtyps oder einer Anhang-II-Art eines 
FFH-Gebiets zu erhalten ist. Damit einhergehend besteht ein Verschlechterungsverbot des 
Erhaltungsgrads. 
 
Ziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden LRT und Anhang-II-Arten sind nach Erhaltung, 
Wiederherstellung und Entwicklung zu differenzieren. Erhaltungsziele und 
Wiederherstellungsziele, die sich aus dem Verschlechterungsverbot ergeben, sind verpflichtende 
Ziele. Demgegenüber sind Entwicklungsziele als freiwillige Ziele zu verstehen: 
 

 Erhaltungsziele beziehen sich auf die zum Referenzstichtag erfassten LRT-Flächen, deren Ge-
samtsummen erhalten werden müssen (= quantitative Erhaltungsziele). Gleichermaßen ist der 
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) des LRT zum Referenzstichtag zu erhalten, sofern er günstig 
oder hervorragend ist (= qualitative Erhaltungsziele).  

 Wiederherstellungsziele (= WV-Ziele) ergeben sich aus dem Flächenverlust eines LRT oder 
dem Verschwinden einer Anhang-II-Art (quantitative Verschlechterung) oder aus der Ver-
schlechterung des Erhaltungsgrads eines LRT oder einer Anhang-II-Art (qualitative Verschlech-
terung).  

 Unter bestimmten Umständen kann sich zudem aus den Hinweisen aus dem Netzzusammen-
hang (FFH-Bericht) eine Wiederherstellungsnotwendigkeit (= WN-Ziele) einer Art bzw. eines 
LRT für das FFH-Gebiet ergeben.   
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 Entwicklungsziele beziehen sich auf in Zukunft zu entwickelnde LRT-Flächen. Für Wald-LRT 
wird hierbei ein Entwicklungszeitraum von 30 Jahren angenommen, für Offenland-LRT ein Zeit-
raum von 10 Jahren. Dazu können bspw. strukturarme Fichten-Reinbestände zählen, die mit-
hilfe von Buchen-Voranbauten langfristig in Buchen-LRT entwickelt werden. Ein weiteres 
Beispiel sind entwässerte Moorstandorte, die u.a. durch Auszug nicht standortgerechter Baum-
arten und Rückbau von Entwässerungsgräben in Moor-LRT überführt werden. 

In der bisherigen Bewirtschaftungsplanung der NLF sind die Vorgaben der EU-Kommission zur 
Festlegung von Erhaltungszielen nur teilweise berücksichtigt. 
 
Die Quantifizierung der Erhaltungsziele der wertbestimmenden LRT und Anhang-II-Arten 
erfolgt durch die Einarbeitung der folgenden Tabellen in den Bewirtschaftungsplan, der 
dahingehend ergänzt wird. 
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang fließen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht in die 
Planung ein, da diese noch nicht vorliegen. Sie finden in der Überarbeitung des 
Bewirtschaftungsplans Berücksichtigung. 
 
Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft 
getreten ist und die VO weitere maßgebliche Natura 2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status 
(„maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend 
bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung 
der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der 
Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen 
Planerstellung statt. 
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3.2 Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden 
Lebensraumtypen 

Aufgrund methodischer Anpassungen (wie z.B. Änderungen der Kartiervorgaben für 
LRTs) sowie Präzisierungen in der Flächenabgrenzung kann es zu geringfügigen 
Abweichungen der Flächengrößen kommen. Diese werden aufgrund ihrer 
methodischen Natur nicht als Flächenverlust aufgeführt.  
 

3.2.1 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und Callitricho-Batrachion 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
Callitricho-Batrachion 
Flächengröße ha 0,57 
Flächenanteil % 0,3 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 0,57 ha im GEHG B. 
 
Erhalt als naturnahe Fließgewässer mit unverbauten Ufern, vielfältigen 
Sedimentstrukturen, guter Wasserqualität, natürlicher Dynamik des 
Abflussgeschehens, durchgängigen, unbegradigten Verläufen und 
zumindest abschnittsweise naturnahem Auwald- und Gehölzsaum sowie 
gut entwickelter flutender Wasservegetation an besonnten Stellen mit 
charakteristischen Arten wie Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 
und Fischotter (Lutra lutra). 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha - 

 

3.2.2 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
Flächengröße ha 1,88 
Flächenanteil % 0,8 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 1,88 ha im GEHG B. 
 
Erhalt als artenreiche Hochstaudenfluren einschließlich der 
Vergesellschaftung mit Röhrichten an Gewässerufern und feuchten 
Waldrändern mit charakteristischen Arten wie Fischotter (Lutra lutra). 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha 0,46 

 
  



BWP kompakt „Oste mit Nebenbächen“ (FFH 030) - Veröffentlichungsversion Stand: 13.08.2021 

18 

 

3.2.3 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
9110 Hainsimsen-Buchenwald 
Flächengröße ha 16,23 
Flächenanteil % 7,3 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 2,00 ha im GEHG B. 
 
Erhalt als naturnahe, strukturreiche Buchenwälder auf bodensauren 
Standorten in größeren zusammenhängenden sowie kleineren 
Einzelbeständen im Gebiet mit allen Altersphasen in mosaikartigem 
Wechsel, mit autochthonen, lebensraumtypischen Baumarten, einem 
hohen Tot- und Altholzanteil, Habitatbäumen, natürlich entstandenen 
Lichtungen und vielgestaltigen Waldrändern einschließlich Ilex-reicher 
Ausprägungen (FFH-Lebensraumtyp 9120 – Atlantische bodensaure 
Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme) mit charakteristischen Arten wie 
Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Buntspecht (Dendrocopos major). 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha 4,95 

 
 

3.2.4 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald 
Flächengröße ha 47,41 
Flächenanteil % 21,4 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 47,41 ha im GEHG B. 
 
Erhalt als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche Eichenmischwälder 
auf feuchten bis nassen Standorten mit allen Altersphasen in 
mosaikartigem Wechsel, standortgerechten, autochtonen Baumarten, 
einem hohen Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich 
entstandenen Lichtungen und vielgestaltigen Waldrändern. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha 0,07 
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3.2.5 9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen  
9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen 
Flächengröße ha 29,66 
Flächenanteil % 13,04 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 29,66 ha im GEHG B. 
 
Erhalt als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche Eichenmischwälder 
auf nährstoffarmen Sandböden mit allen Altersphasen, mit 
standortgerechten, autochthonen Baumarten, einem hohen Tot- und 
Altholzanteil, Höhlenbäumen und vielgestaltigen Waldrändern. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha 0,83 

 

3.2.6 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
Flächengröße ha 6,03 
Flächenanteil % 2,7 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 6,03 ha im GEHG B. 
 
Erhalt als naturnahe, feuchte bis nasse Erlen- und Eschenwälder aller 
Altersstufen in Quellbereichen, an Bächen und Flüssen mit einem 
naturnahen Wasserhaushalt, standortgerechten, autochthonen Baumarten, 
einem hohen Anteil an Alt- und Totholz, Höhlenbäumen sowie spezifischen 
Habitatstrukturen (Flutrinnen, Tümpel, Verlichtungen). 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha 0,60 
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3.2.7 91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia 

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
oder Fraxinus angustifolia 
Flächengröße ha 1,75 
Flächenanteil % 0,8 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 1,75 ha im GEHG B. 
 
Erhalt als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche hauptsächlich 
Eichenmischwälder auf regelmäßig überschwemmten Gley-Standorten an 
der Oste mit Hauptverbreitungsschwerpunkt in der Gemeinde Heeslingen 
und nordwestlich der Ortschaft Brauel mit allen Altersphasen in 
mosaikartigem Wechsel, mit autochthonen, lebensraumytpischen 
Baumarten, einem hohen Tot- und Altholzanteil, Habitatbäumen, 
vielgestaltigen Waldrändern und ausgeprägter Strauchschicht mit 
charakteristischen Arten wie Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Rotmilan 
(Milvus milvus). 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha - 
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3.3 Erhaltungsziele für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten 
(Anhang II der FFH – Richtlinie)  

 

3.3.1 Fischotter 
Fischotter (Lutra lutra) 

 Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

B 

Erhaltungsziel Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad 
B. 
 
Erhalt als vitale, langfristig überlebensfähige Population an 
naturnahen Gewässern und störungsarmen Auen mit natürlicher 
Gewässerdynamik, strukturreichen Gewässerrändern mit 
vielfältigen Deckungsmöglichkeiten, Fischreichtum, Weich- und 
Hartholzauenbereichen und hoher Gewässergüte mit 
gefahrenfreien Wandermöglichkeiten des Fischotters entlang der 
Fließgewässer. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

 

Entwicklungsziel - 

 
Bemerkung: Der Fischotter wird in der VO LÜ 307 „Beverniederung“ (Vorwerk) und LÜ 359 
„Ostetal mit Nebenbächen“ (Vorwerk und Kuhmühlen) als wertbestimmend aufgeführt. 
 

3.3.2 Steinbeißer 
Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

C 

Erhaltungsziel Erhalt als vitale, langfristig überlebensfähige Population in 
durchgängigen, besonnten Gewässern im Tiefland mit 
vielfältigen Uferstrukturen, abschnittsweiser  
Wasservegetation, gering durchströmten 
Flachwasserbereichen und lagestabilen Sandsohlen. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

Wiederherstellung eines günstigen Gesamterhaltungsgrads (B) 
der Art und ihres Lebensraumes. 
 

Entwicklungsziel - 

 
Bemerkung: Der Steinbeißer wird in der VO NSG LÜ 307 „Beverniederung“ (Vorwerk) und NSG 
LÜ 359 „Ostetal mit Nebenbächen“ (Vorwerk und Kuhmühlen) als wertbestimmend aufgeführt. 
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4 Maßnahmenplanung 

Folgende Maßnahmen sind für das gesamte Plangebiet verbindlich und werden daher in der 
Einzelplanung der Lebensraumtypen bzw. beim Artenschutz nicht weiter aufgeführt. 
 

4.1 Allgemeingültige Planungsvorgaben gem. Regierungsprogramm 
LÖWE+3 und Eigenbindung der NLF sowie Umsetzung von 
Regelungen der Schutzgebiets-Verordnungen 

a. Baumartenwahl 
In FFH-Gebieten wird auf Grundlage des LÖWE Waldbauprogramms auf das aktive Einbringen 
von gebietsfremden Baumarten verzichtet. 
Bei Durchforstungen in LRT und Entwicklungsflächen werden lebensraumtypische Baumarten be-
günstigt und Nadelholz zurückgedrängt. 
Alle Buchen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht dem Sonderfall der Naturwald-
Kategorie (NW) zugeordnet sind, nach der Waldschutzgebietskategorie Naturwirtschaftswald 
(NWW) bewirtschaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen heutigen 
potentiell natürlichen Vegetation etabliert und gefördert werden. 
Alle Eichen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht als Sonderfall der Waldschutz-
gebietskategorien Naturwald (NW) oder Kulturhistorischer Wirtschaftswald (KW) zugeordnet sind, 
nach der Waldschutzgebietskategorie Lichter Wirtschaftswald mit Habitatkontinuität (LW) bewirt-
schaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen LRT etabliert und gefördert 
werden. LRT-fremde Baumarten sollen bis zur Zielstärke abwachsen, soweit sie nicht zur Pflege 
einheimischer Bäume guter Qualität oder zur Vermeidung ihrer unerwünschten Naturverjüngung 
vorher entnommen werden müssen. 
Waldbestände, die keinem LRT entsprechen, unterliegen dem Waldschutzgebietskonzept der Nds. 
Landesforsten und dort überwiegend der Kategorie „Naturwirtschaftswald“. Dies beinhaltet die 
langfristige Bewirtschaftung mit den Baumarten der jeweils potenziell natürlichen Waldgesell-
schaft. 
In den FFH-Gebieten werden die Waldbestände als NWW, LW oder KW bewirtschaftet. Dies er-
folgt im Rahmen der Eigenbindung der NLF. Die hierdurch bedingten Beschränkungen der ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft gehen über die rechtlichen Vorgaben der Schutzgebietsverord-
nungen hinaus. 
 
b. Habitatbaum- und Totholzkonzept 
Habitatbäume (Horstbäume, Stammhöhlenbäume, Bäume mit erkennbaren Kleinhöhlenkonzen-
trationen oder sonstige für den Artenschutz besonders wertvolle Bäume sowie besondere Baumin-
dividuen) werden generell auch außerhalb von Habitatbaumflächen erhalten und sollen dauerhaft 
markiert werden. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen oder aus Gründen des Forst- bzw. des 
Arbeitsschutzes gefällte Habitatbäume verbleiben im Bestand. 
Totholzbäume4 werden generell auch außerhalb von Habitatbaumgruppen im Bestand erhalten. 
Aus Gründen der Verkehrssicherung oder des Arbeitsschutzes gefällte Totholzbäume verbleiben 
im Bestand. 
Zusätzlich werden auf Einzelbestandsebene bei Mangel an stehendem und liegendem Totholz 
zudem grundsätzlich im Jahrzehnt folgende Maßnahmen zur Totholznachlieferung umgesetzt: 

 Durchforstungen im Laubholz: Mindestens 3 vollständige Kronen pro ha oder adäquate 
Menge natürlichen Totholzes belassen. 
 

                                                
3 Gem. Regierungsprogramm LÖWE+ der Landesregierung v. 26.09.2017, ergänzt durch Vereinbarungen zum Niedersächsischen 
Weg, Stand 28.08.2020 - „Aktualisiertes Niedersächsisches Programm zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung in den 
Niedersächsischen Landesforsten (LÖWE+)“ i.V.m. §15 NWaldLG – VORIS: 79100 
4 Ausgenommen davon ist absterbendes Nadelholz. 
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 Zielstärkennutzungen im Laubholz: Mindestens 2 vollständige Kronen pro ha belassen. Da 
die zu belassenden Kronen u.U. Folgearbeiten stören, können alternativ auch einzelne, 
qualitativ schlechte Stammstücke belassen werden. 

Eine angemessene räumliche Konzentration des Totholzes unter Berücksichtigung der Arbeits-
sicherheit, der Lage und der Erschließung ist sinnvoll. 
 
c. Sonderbiotope 
Entlang von Bachläufen und in Quellbereichen werden grundsätzlich Baumarten der potenziell 
natürlichen Waldgesellschaft begünstigt und Nadelholz zurückgedrängt, sofern diese Sonder-
biotope noch nicht naturnah ausgeprägt sind. Bachläufe und Quellbereiche werden grundsätzlich 
nicht durchquert oder befahren. 
 
d. Energieholznutzung 
Während der Brut- und Setzzeit (01.04.–15.07.) wird in N2000-Gebieten und NSG sowie an 
Waldaußenrändern kein Energieholz gehackt. 
 
e. Waldstruktur 
Kleine, natürlich entstandene Bestandeslücken sollen nicht bepflanzt werden und der natürlichen 
Sukzession dienen. 
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4.2 Planungsgrundsätze zur Umsetzung der Vorgaben des Unterschutz-
stellungserlass (USE5) (bzw. Schutzgebiets-Verordnungen) für Habitat-
bäume und Altholzsicherung 

Für LRT mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚B‘ (bzw. ‚C‘) sind 3 Habitabäume je ha LRT-Fläche fest-
zusetzen. Dabei wird die Maßgabe von 3 Habitatbäumen in 5 % Habitatbaumfläche umgesetzt. 
Beim Fehlen von Altholz werden 5% der Fläche ab der dritten Durchforstung als Habitatbaum-
anwärterfläche dauerhaft markiert. 
Für die Altholzsicherung sind 20% Altholzfläche je ha LRT-Fläche auszuweisen. Dies erfolgt als 10-
jährige Hiebsruhefläche. 
Auf die Flächen für die Altholzsicherung werden Habitatbaumflächen angerechnet, sofern sie 
>100 Jahre (bzw. >60 Jahre bei ALn) alt sind. 
Bei LRT mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚A‘ gelten die Grenzwerte von 6 Habitatbäumen bzw. 
35% Altholzanteil. Analog werden 10% Habitatbaumfläche gesichert. 
 
Beispielskizze zur Umsetzung der Vorgaben an die Altholzsicherung und die 
Habitatbäume 

 
 

Sofern sich nicht abweichende Regelungen aufgrund gültiger Schutzgebiets-Verordnungen 
ergeben, gelten die Regelungen des USE gem. Anh. B, Zf. I zur ordnungsgemäßen Forstwirtschaft.  
Diese Regelungen treffen insbesondere Aussagen zur Art der Holzpflege und -entnahme 
einschließlich der zeitlichen Beschränkung der Holzernte, Bodenmeliorationsmaßnahmen und 
Wegebau. 

  

                                                
5 „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ (VORIS 
28100) vom 21.10.2015 
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4.2.1 Allgemeine Planungsvorgaben 
 
Um die Vorgaben der VO bzw. des Unterschutzstellungserlasses zu erfüllen, gibt es folgende 
Planungsgrundsätze (Standardmaßnahmen [SDM]) für die maßgeblichen Wald-
Lebensraumtypen. Diese wurden im Rahmen einer gemeinsamen AG des NLWKN und der NLF 
Anfang September 2015 grundsätzlich einvernehmlich abgestimmt.  
Hinweis: Maßgeblich ist das als Gesamterhaltungsgrad aggregierte Ergebnis der Basiserfassung je 
Lebensraumtyp. 
 

4.2.2 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Buchenwald-LRT (9110, 9120, 
9130, 9150 sowie 9410, ggf. 9180) 

 
Für die Erhaltung des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle 
gegeben ist, sind folgende Planungen als Mindestgrößen vorzusehen: 
 

SDM- 
Nr. 

Maßnahme / Flächenanteil am 
LRT 

Definition/ Erläuterung 
 

37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz / 5%  

Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden 
ausgewählt und als Prozessschutzfläche dauerhaft der 
natürlichen Sukzession überlassen. 

34 Altholzbestände sichern, 10-
jährige Hiebsruhe / 20%  

20% der LRT- Flächen, die über 100-jährig und die noch 
weitgehend geschlossen sind, verbleiben im kommenden 
Jahrzehnt in Hiebsruhe. (Unter Anrechnung der SDM 37) 

32 Altholzbestände in 
Verjüngung 
(Schattbaumarten) 
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des LRT 

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100-
jährig) der Buchen-LRT anzuwenden, sofern sie über die 
20% gesicherten Altholzbestände hinaus vorhanden sind. 
Verjüngungsmaßnahmen sind im beschriebenen Rahmen 
zulässig, sofern waldbaulich sinnvoll. (siehe 
Maßnahmenbeschreibung) 

31 Junge und mittelalte 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung /      
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des LRT 

Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände (unter 
100-jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die 
nicht anders beplant werden. 
 

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen. 

Beispiel: LRT 9130 Gesamtfläche 100 ha, GEHG 3 = B, 50 ha Altholzbestandsfläche 

3 GEHG = Gesamt-Erhaltungsgrad 

 

  

SDM-
Nr. 

Maßnahmen Vorgabe Vorgabe bei 100 ha LRT-
Fläche 

37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

5% 5,0 ha 

34 Altholzanteile  
sichern, Hiebsruhe 

20% 
davon 5%  

Habitatbaumfläche 

20,0 ha 
davon mind. 5 ha  

Habitatbaumfläche 
32 Altholz mit femelartiger 

Verjüngung 
variabel je nach 

Flächenausstattung im LRT 
30,0 ha 

31 Junge und mittlere Bestände in 
regulärer Pflegedurchforstung 

variabel je nach 
Flächenausstattung im LRT 

50,0 ha 
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4.2.3 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Eichenwald-Lebensraumtypen 
(9160, 9170, 9190) sowie ggf. LRTs sonstiger Lichtbaumarten (91D0, 91E0, 91F0, 
91T0) 

 
Die LRT 91D0, 91E0, 91F0, 91T0 sind meist kleinflächige Sonderfälle; das Planungsschema sowie 
die Maßnahmen gelten hier nur hilfsweise, sofern sie zu der gegebenen Waldausprägung/ dem 
Alter passen. 
 
Für den Erhalt des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle 
gegeben ist, sind folgende Planungen vorzusehen: 
 

SDM 
NR: 

Maßnahmen / Flächenanteil 
am LRT 

Definition/ Erläuterung 
 

38 Habitatbaumfläche Pflegetyp 
/ 5%  

Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden 
ausgewählt und aus der forstlichen Bewirtschaftung 
genommen; Pflegeeingriffe bleiben möglich, um 
insbesondere Habitatbäume und die Habitatkontinuität zu 
sichern. 

35 Altholzbestände sichern, (10-
jährige Hiebsruhe) 
Pflegetyp/ 20%  

20% der LRT-Flächen, die über 100-jährig (über 60-jährig 
beim ALn) und noch weitgehend geschlossen sind, 
verbleiben im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe. 
Maßnahmen für LRT- typische Baumarten sind möglich. 

33 Altholzbestände mit 
Verjüngungsflächen 
(Lichtbaumarten) 
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des LRT 

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100-
jährig/ über 60-jährig beim ALn) der Eichen-LRT 
anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten 
Altholzbestände vorhanden sind. Verjüngungsmaßnahmen 
sind im beschriebenen Rahmen zulässig, sofern 
waldbaulich sinnvoll.  

31 Junge und mittelalte 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung              
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des LRT 

Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände (unter 
100 jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die 
nicht anders beplant werden. 
 

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen. 

Beispiel:  LRT 9160, Gesamtfläche 100 ha, GEHG = B, 50 ha Altbestandsfläche 

 
 
  

SDM 
NR 

Maßnahmen Vorgabe 
% 

Vorgabe bei 100 ha LRT-
Fläche 

38 Habitatbaumfläche Pflegetyp 5% 5,0 ha 

35 Altholzbestände sichern, 
Hiebsruhe in der  
Eiche 

20% 
davon 5% 

Habitatbaumfläche 

20,0 ha 
davon 5 ha 

Habitatbaumfläche 
33 Altholzbestände mit  

Verjüngungsflächen 
 

variabel je nach 
Flächenausstattung im LRT  

davon max. 20% 
Verjüngungsfläche 

30,0 ha 
davon max.6 ha 

Verjüngungsfläche 

31 Junge und mittlere Bestände in 
regulärer Pflegedurchforstung 

variabel je nach 
Flächenausstattung im LRT  

z.B.50,0 ha 
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4.2.4 Planungsgrundsätze und Beschränkungen der Forstwirtschaft auf allen 
Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten wertbestimmender Tierarten, 
gem. USE, Anlage B Pkt. IV.; bzw. Schutzgebietsverordnung (ggf. abweichende 
Regelungen) 

 
Mit der nachfolgend beschriebenen Bewirtschaftung erfüllen die NLF die Anforderungen, die sich 
aus der FFH- und ggf. der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie der jeweiligen Schutzgebiets- VO bzw. 
des Unterschutzstellungserlasses ergeben, und gewährleisten einen Wald, der der Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung stabiler Populationen der jeweiligen wertbestimmenden Arten dient. 
 
Vorgaben zum Artenschutz 
 
Die Regelungen gelten in FFH-Gebieten für 4 Fledermausarten (Großes Mausohr, Bechstein-, 
Teich-, und Mopsfledermaus) 
sowie in VSG für 3 Spechtarten (Grau-, Schwarz-, und Mittelspecht),  
sofern sie als wertbestimmend gemeldet worden sind: 
 
Die Freistellung der Forstwirtschaft gilt, soweit in der jeweiligen Schutzgebiets-VO nichts anderes 
geregelt ist, auf Waldflächen6 mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur, soweit bei Holzeinschlag 
und Pflege: 

 Ein Altholzanteil von mind. 20% erhalten und entwickelt wird. 
 In Altholzbeständen die Holzentnahme und Pflege vom 01.März bis 31.August ruht oder 

eine Zustimmung der UNB erfolgt ist. 
 
Weiterhin gilt für 
 
Spechte: 

 3 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab 
der dritten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden. 

 
Fledermäuse: 

 6 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab 
der dritten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden. 

 
Sofern diese Anforderungen noch nicht über Schutzmaßnahmen z.B. aus dem LRT-Schutz erfüllt 
sind, werden Flächen über die SDM 36 „Altbestände sichern, Artenschutz“ gesichert. 
 
Artenschutzmaßnahmen für weitere Arten werden aus den tatsächlichen Notwendigkeiten bzw. 
aus den Vorgaben der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung abgeleitet.  
 
  

                                                
6 MU, ML; Februar 2018: „NATURA 2000 in niedersächsischen Wäldern Leitfaden für die Praxis“ 
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4.3 Maßnahmenplanung für Wald-LRT 
 

4.3.1 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
 
Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 16,23 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 0,19 ha Hiebsruhe (SDM 34) 
- 3,07 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
- 0,31 ha Habitatbaumflächen Pflegetyp (SDM 38) 

 
Damit werden 21,9 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9110. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 20,8 3,38 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 21,9 3,57 

 
 

4.3.2 9130 Waldmeister-Buchenwald (nicht wertbestimmend) 
 
Zum Zeitpunkt der Bewirtschaftungsplanung wurde der LRT als wertbestimmend 
eingestuft. In der aktuellen Verordnung liegt der Status „wertbestimmend“ nicht mehr 
vor. 
 
Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 0,64 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 0,64 Hiebsruhe (SDM 34) 
 

Damit werden100 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9130. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 0 0 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 100 0,64 
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4.3.3 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald 

Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 47,41 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 6,23 ha Hiebsruhe, Pflegetyp (SDM 35) 
- 2,28 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
- 3,64 ha Habitatbaumflächen Pflegetyp (SDM 38) 
- 0,81 ha Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum (SDM 17) 
-  

 
Damit werden 27,3 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9160. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 12,4 5,92 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 27,3 12,96 

 
 

4.3.4 9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen  
Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 29,66 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 3,84 ha Hiebsruhe, Pflegetyp (SDM 35) 
- 0,34 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
- 3,55 ha Habitatbaumflächen Pflegetyp (SDM 38) 
- 0,01 ha Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum (SDM 17) 
-  

 
Damit werden 26,0 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9190. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 13,1 3,89 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 26,0 7,74 
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4.3.5 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 6,03 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 1,42 ha Hiebsruhe, Pflegetyp (SDM 35) 
- 1,67 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
- 1,95 ha Habitatbaumflächen Pflegetyp (SDM 38) 
- 0,21 ha Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum (SDM 17) 
-  

 
Damit werden87,0 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 91E0. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 60,0 3,62 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 87,0 5,25 

 
 

4.3.6 91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia 

 
Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 1,75 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 0,02 ha Hiebsruhe (SDM 34) 
- 0,07 ha Hiebsruhe, Pflegetyp (SDM 35) 
- 1,64 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 

 
Damit werden 99 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 91F0. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 93,7 1,64 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 99,0 1,73 
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4.4 Maßnahmenplanung für Nicht-Wald-LRT 
4.4.1 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 

fluitantis und Callitricho-Batrachion 
Da sich lediglich eine Fläche von 0,57 ha dieses Lebensraumtyps im Besitz der Landesforsten 
befindet, werden hier keine speziellen Maßnahmen vorgeschlagen. 
 

4.4.2 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
1,88 ha dieses Lebensraumtyps finden sich in Abt. 447 im Forstort Vorwerk. Es herrscht ein mo-
saikartiger Wechsel zwischen höheren und niedrigeren Partien, in denen auch das Breitblättrige 
Knabenkraut vorkommt. Die feuchten Hochstaudenfluren sind hier vergesellschaftet mit Schilf-, 
Seggen- und Binsenrieden. Im Planungszeitraum ist die eigendynamische Entwicklung dieser 
Flächen geplant. 

4.5 Maßnahmenplanung für sonstige planungsrelevante Biotoptypen 
Die herausragende Bedeutung des Forstortes Vorwerk mit seinen Bruch- und Sumpfwäldern, 
Röhricht-, Ried- und Hochstaudensumpfstandorten sowie Auegebüschen wird aus der Tabelle 
deutlich. Mit 22,58 ha Flächengröße liegt hier ein aus naturschutzfachlicher Sicht besonderes 
Gewicht auf dem Biotoptyp NSS „Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte“. 
 

4.5.1 WAR (Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte) und WAR[WE] (Erlen-
Bruchwald nährstoffreicher Standorte mit Elementen von Erlen- und Eschenwald 
der Auen und Quellbereiche), Gesamtgröße 7,57 ha 

 
Die Biotoptypen finden sich vor allem im Vorwerk an der westlichen sowie großflächig auf der 
südlichen Seite des Forstortes. Die Erlen sind hier zum Teil abgestorben, ein Befahren der Flächen 
ist so gut wie nicht mehr möglich. Für diese Biotoptypen ist daher die Standardmaßnahme 
„Zulassen der natürlichen Entwicklungsdynamik/Sukzession“ geplant. Auch in den 
zurückliegenden Jahren erfolgten hier keine Maßnahmen. Eine forstwirtschaftliche Nutzung 
unterbleibt daher. Naturnahe Ausprägungen von Erlen-Bruch- und Erlen-Eschen-Sumpfwäldern 
bedürfen zur Erhaltung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes mit freier 
Entfaltung der Verjüngungs-, Alters- und Zerfallsphasen keiner forstlichen Bewirtschaftung und 
keiner Pflegemaßnahmen.  
Es sollte jedoch auch weiterhin die Möglichkeit bestehen, nach Rücksprache mit der UNB, 
Maßnahmen zum Entfernen nicht standortsgerechter Baumarten sowie die Sicherung des 
natürlichen Wasserhaushalts durch Schutz vor Entwässerung durchzuführen. 
 
 

4.5.2 GNR (Nährstoffreiche Nasswiese), Gesamtgröße 1,06 ha 
 
Dieser Biotoptyp findet sich ganz im Nord-Osten des Beverner Waldes. Es handelt sich bei der 
Nasswiese um eine sehr feuchte Ausprägung. Sofern die Wetterlage es zulässt ist eine einschürige 
Pflegemahd ggf. von Teilflächen zum Erhalt des Offenlandcharakters wünschenswert. Dabei sollen 
die Parzellen, um Kleintieren eine Flucht zu ermöglichen, möglichst von innen nach außen oder 
von einer Seite zur anderen gemäht werden. Das Material muss jeweils abgefahren werden. Die 
Mahd darf nicht vor Juli erfolgen; kein Walzen oder Schleppen zwischen 1. März bis 1. Juli. 
Die Nutzung sollte in einem möglichst kleinräumigen Mosaik und zeitlich gestaffelt erfolgen, so 
dass im Gebiet ein kontinuierliches Blütenangebot besteht. Wechselnde Randstreifen, die in 
einzelnen Jahren ohne Mahd bleiben, stellen wichtige Refugialbereiche und Ausbreitungsquellen 
für diverse Tier- und Pflanzenarten dar. Die Feuchtgrünlandflächen können Wiesenvogel-
Brutgebiete sein. Mahd und Beweidung müssen daher ggf. auf Brutvorkommen abgestimmt 
werden. 
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4.5.3 NRS (Schilf-Landröhricht) Gesamtgröße 2,34 ha, NSG (Nährstoffreiches 
Großseggenried) Gesamtgröße 2,14 ha, NSS (Hochstaudensumpf 
nährstoffreicher Standorte) Gesamtgröße 22,58 ha 

 
Diese Biotoptypen kommen sämtlich im Forstort Vorwerk vor. Bei allen drei Biotoptypen ist 
entweder die Maßnahme „Zulassen der natürlichen Entwicklungsdynamik/Sukzession“ oder 
„Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum“ geplant.  
 
Die Flächen des NRS (Schilf-Landröhricht) befinden sich sämtlich in den extrem nassen Bereichen 
des Vorwerks. In den vergangenen Jahren erfolgten keine Maßnahmen. Ein Begehen ist so gut 
wie ausgeschlossen, ein Befahren der Flächen nicht möglich. Wichtig ist hier, dass die 
Grabensysteme regelmäßig überprüft werden, so dass keine Entwässerung erfolgen kann. Bei 
randlichem Aufwuchs von Weiden und Erlen könnte ein Zurückdrängen dieser Pioniergehölze 
sinnvoll sein. 
 
NSG (Nährstoffreiches Großseggenried): Es handelt sich um sehr nasse Bereiche entlang der Oste. 
Maßnahmen werden, wenn überhaupt, nur nach vorheriger Absperache mit der UNB 
durchgeführt. 
 
NSS (Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte): Hier ist ebenfalls aufgrund der extremen 
Nässe keine Mahd möglich, lediglich Pflegeeingriffe nach Rücksprache mit der UNB. Geplant ist, 
in diesem Biotoptyp auf ca. 1.000 m2 einmal gemeinsam mit dem NABU den Versuch zu 
unternehmen, eine händische Mahd durchzuführen und das Schnittgut abzutransportieren. Dieser 
Versuch hängt sehr stark von der Wetterlage ab. Bislang war die Fläche hierfür zu nass. Laut 
Aussage des zuständigen Revierleiters Herrn Rakowitz, sind die Flächen so nass, dass ein 
anfänglicher Anflug von Primärbaumarten keinen Kontakt zum Mineralboden findet und immer 
wieder vergeht. Er beobachtet dies unverändert nun schon seit achtzehn Jahren. 
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4.6 Maßnahmenplanung für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten 
(Anhang II der FFH – Richtlinie)  

4.6.1 Fischotter und Steinbeißer 
Die Sicherung und weitere Verbesserung der Erhaltungszustände der vorkommenden wertbe-
stimmenden Arten wird über den Schutz ihrer Lebensräume in den jeweiligen Biotop- und Le-
bensraumtypen sichergestellt. 
 
Die Oste selber gehört nicht zu den NLF-Flächen, daher können für sie auch keine Maßnahmen 
geplant werden. Im Forstort Vorwerk wurden im gesamten Süden keine Maßnahmen geplant. 
Hier kann sich daher die eigendynamische Entwicklung mit entsprechender periodischer Über-
flutung entfalten – wichtig als Primärlebensraum für den Steinbeißer. Auenstrukturen sind dort 
stellenweise sichtbar wie in Abt. 447 a4. Auch Erosionsvorgänge entlang der Ufer werden ge-
duldet und als normale Entwicklung angesehen. Gräben werden innerhalb des FFH-Gebietes der 
Landesforsten nicht geräumt. Auch im Bereich Kuhmühlen entwickelt sich entlang der Oste die 
natürliche Sukzession (Sonderbiotope). Die Erosion wird auch hier toleriert, so dass sie die 
Gestaltung der Fließgewässer (Mäander) bestimmt. Direkte Maßnahmen zur Unterstützung des 
Steinbeißers wie etwa eine Gestaltung der Gewässersohle sind nicht geplant. 
 
Auch dem Fischotter kommt die eigendynamische Entwicklung der Auenstrukturen entgegen. 
Auf die Gewässerunterhaltung der Oste selbst und ihre Befischung u. a. mit Reusenfischerei hat 
das Forstamt keinen Einfluß. Der Fischotter findet sich aber auch in den Nebenarmen mit ihrer 
besonderen Ufervegetation sowie den Überschwemmungsbereichen und Auwaldstrukturen. Der 
Totholzanteil im LRT 91FO entlang der Oste im Forstort Kuhmühlen ist besonders positiv 
einzuschätzen, da der Fischotter diese Strukturen gerne als Schlaf- und Ruheplätze annimmt. 
 
 



4.7 Einzelplanung 
 
Die Planung für die einzelnen Biotope bzw. Forstflächen ist folgender Tabelle zu entnehmen. 
 
Tabelle: Flächenscharfe Einzelplanung. Vorwerk: NFA 385 Rev. 2 Abt . 445+446+447, Beverner Wald: 385/2/604…621, Kuhmühlen: 356/7 

 

NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl Biotoptyp Schutz §30 LRT Fläche [ha] Code Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

0 0 0   0 FFG § 3260 0,11 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht   

0 0 0   0 WHA § 91F0 0,03 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

0 0 0   0 WLA  91F0 0,00 34 Altbestände sichern, Hiebsruhe   

0 0 0   0 WLA/WZD  (9110) 0,04 18 Entwicklung zum FFH-LRT 

 Buche fördern. Douglasie 
entnehmen. Auf 
Nachbarflächen 
Buchenvoranbau? 

358 2 445 a 2 WARjz[NSG] § 0 1,93 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 445 a 2 WARz § 0 0,35 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 445 a 2 WARj § 0 0,61 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz  

358 2 445 a 5 WARjz[WET] § 0 1,88 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz  

358 2 445 x 3 SEZ § 0 0,01   

 Keine Fischwirtschaft, 
natürliche Entwicklung, 
ggf. 
Renaturierungsmaßnahme
n 

358 2 445 x 5 SEZ § 0 0,55   

 Keine Fischwirtschaft, 
natürliche Entwicklung, 
ggf. 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl Biotoptyp Schutz §30 LRT Fläche [ha] Code Standard-Maßnahmen Einzelplanung 
Renaturierungsmaßnahme
n 

358 2 446 d 2 WARjz[WET] § 0 1,88 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz  

358 2 447 a 4 WARjz § 0 0,01 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 a 4 WET  91E0 0,07 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum 

 eigentlich keine FFH_LRT 
Kulisse  

358 2 447 a 4 HWB § 0 0,34 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

358 2 447 b 0 WARjz § 0 1,33 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 447 b 0 WARjz[NSS] § 0 0,33 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz  

358 2 447 b 0 WARjz § 0 0,54 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 447 b 0 WARjz/NSS § (6430) 0,46 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz 

Krauschicht entwickelt 
sich in Richtung 6430. 
Erlenbestand stirbt 
langsam ab. 

358 2 447 b 0 BAS § 0 0,08 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz  

358 2 447 x 1 BAS § 0 0,15 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 1 NRS § 0 0,43 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 1 NSM § 0 0,60 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum 

kein LRT, da innerhalb 
nährstoffreicher 
Nasswiesen gelegen. 

358 2 447 x 1 NSS § 6430 1,17 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 2 BAS § 0 0,47 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl Biotoptyp Schutz §30 LRT Fläche [ha] Code Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

358 2 447 x 2 NRS § 0 0,40 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 2 NSS § 0 0,15 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 2 NSS § 6430 0,71 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 3 SEF[VES] § 0 0,39 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 4 BNR § 0 0,45 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 4 NRW § 0 0,04 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 4 NSM § 0 0,11 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 447 x 4 NSS § 0 2,58 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 604 a 0 WCA  9160 0,11 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 604 a 0 WZL[WJL(Bu)]  (9110) 0,93 18 Entwicklung zum FFH-LRT 

Flächig Beimischung von 
Fichtennaturverjüngung. 
Älterer Buchenvoranbau. 

358 2 604 b 1 WCA  9160 1,37 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 604 b 1 WCA[WCN]  9160 0,26 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 604 b 1 WCA[WQL]  9160 0,05 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 604 b 1 WCAa  9160 0,23 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 604 b 1 WCN[WCA] § 9160 0,06 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 604 b 1 WQL  9190 0,28 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 604 b 1 WQL  9190 0,24 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen zu klein für LRT? 

358 2 604 b 1 WQL[WZF]  9190 0,44 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 
im hinteren Bereich auch 
Roteiche 

358 2 604 b 1 WZL[WJL(Bu)]  (9110) 0,01 18 Entwicklung zum FFH-LRT 

Flächig Beimischung von 
Fichtennaturverjüngung. 
Älterer Buchenvoranbau 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl Biotoptyp Schutz §30 LRT Fläche [ha] Code Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

358 2 604 b 2 FMS  9160 0,01 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 604 b 2 WCA[WQL]  9160 0,12 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 604 b 2 WCN[WCA] § 9160 0,72 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 604 b 2 FMS  9160 0,01 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 604 b 2 WCN  9160 0,03 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 604 b 2 WQL  9190 0,17 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 605 a 0 FBS  9160 0,02 601 Keine Befahrung   

358 2 605 a 0 WCA  9160 3,60 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 605 a 0 WCAa  9160 0,46 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 605 a 0 WQL  9190 0,91 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 

Bestand schon sehr licht; 
eventuell Fichte 
entnehmen 

358 2 605 a 0 FBS § 9160 0,02 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 605 a 0 FBS § 9190 0,01 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 605 a 0 WCA  9160 0,66 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

358 2 605 a 0 WQFr  9190 0,54 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

358 2 605 a 0 WQN § 9190 0,19 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

358 2 605 a 0 SXZ  9160 0,33 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 605 a 0 WQL/WZF  9190 1,89 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen Fichte zurückdrängen 

358 2 608 a 1 WCA[WEQ]  9160 0,22 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 608 a 1 WCA[WQL]  9160 0,03 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 608 a 1 WLMr  9110 0,77 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

358 2 608 a 1 WLMr[WQL]  9110 0,37 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung   

358 2 608 a 1 WLMr  9110 0,33 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 608 a 2 WCA  9160 0,66 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   



BWP kompakt „Oste mit Nebenbächen“ (FFH 030) - Veröffentlichungsversion Stand: 13.08.2021 

38 

NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl Biotoptyp Schutz §30 LRT Fläche [ha] Code Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

358 2 608 a 2 STW  9160 0,06 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 608 a 2 WCAa  9160 0,43 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 608 a 2 WCA[WXH]  9160 0,35 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

358 2 608 a 2 WCA  9160 0,77 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

358 2 608 a 2 WCA[WEQ]  9160 0,02 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 608 a 2 WQL  9190 0,14 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 608 a 2 WQL  9190 0,40 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 
Bestand schon sehr 
aufgelichtet 

358 2 608 a 2 WCA[WQL]  9160 0,28 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 608 a 3 WCA[WEQ]  9160 0,46 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 608 b 1 WZL[WJL(Bu)]  (9130) 1,75 18 Entwicklung zum FFH-LRT Buchenvoranbau 

358 2 608 b 1 WZL[WJL(Bu)]  (9130) 0,12 18 Entwicklung zum FFH-LRT Buchenvoranbau 

358 2 608 b 1 WZL[WJL(Bu)]  (9130) 0,12 18 Entwicklung zum FFH-LRT Buchenvoranbau 

358 2 608 c 0 WEQ § 91E0 1,06 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz 
Eschen großflächig 
abgestorben 

358 2 609 a 1 WLA  9110 0,35 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung   

358 2 609 a 1 WLMr  9110 0,94 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung   

358 2 609 a 1 FBG § 9110 0,02 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 609 a 1 WLMr  9110 1,35 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung   

358 2 609 a 2 FBG § 9160 0,04 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 609 a 2 WCA[WEQ]  9160 0,95 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz 
Esche stark abgängig und 
starker Wildverbiss 

358 2 609 a 2 WCA[WEQ]  9160 0,65 35 Habitatbaumfläche Prozessschutz 

Esche stark abgängig und 
starker Wildverbiss. Dicke 
Eiche im Süden erhalten. 

358 2 609 b 1 WZD[WJL(Bu)]  (9110) 0,00 18 Entwicklung zum FFH-LRT Buchenvoranbau 

358 2 609 b 1 WZD[WJL(Bu)]  (9110) 0,91 18 Entwicklung zum FFH-LRT Buchenvoranbau 

358 2 609 b 2 WLMr  9110 0,00 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung   

358 2 609 d 0 WQF[WZF]  9190 1,05 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   



BWP kompakt „Oste mit Nebenbächen“ (FFH 030) - Veröffentlichungsversion Stand: 13.08.2021 

39 

NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl Biotoptyp Schutz §30 LRT Fläche [ha] Code Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

358 2 609 d 0 WCA[WLMr]  9160 1,14 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 610 a 1 FBS § 9160 0,05 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 610 a 1 WCA  9160 4,60 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 610 a 1 WCA[WQF]  9160 2,86 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 610 a 1 WQF  9190 0,92 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

358 2 610 a 2 FBS § 9160 0,00 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 610 a 2 WLM  9110 0,46 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 610 a 2 WLM[WCA]  9110 0,29 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 610 a 2 WLA  9110 0,57 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz 

Ganze Fläche in 
Habitatbaum da sonst zu 
klein min. 0,3 ha. 

358 2 613 a 1 FBG § 91E0 0,02 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 613 a 1 WEQ § 91E0 0,14 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp starker Wildverbiss. 

358 2 613 a 1 WET § 91E0 0,01 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

358 2 613 a 1 WET § 91E0 0,32 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp starker Wildverbiss. 

358 2 613 a 1 WEQ § 91E0 0,09 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp starker Wildverbiss. 

358 2 613 a 1 WET § 91E0 0,09 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

358 2 613 a 1 WET § 91E0 0,13 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp starker Wildverbiss. 

358 2 613 a 1 FBG § 91E0 0,01 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 613 a 1 WET § 91E0 0,78 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp starker Wildverbiss. 

358 2 613 a 1 FBG § 9160 0,00 601 Keine Befahrung   

358 2 613 a 1 WCA  9160 0,63 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp 

Nadelholz am 
Bestandesrand 
zurückdrängen- am Rand 
bereits 
Versauerungstendenzen. 

358 2 613 a 2 WQL[WLM]  9190 0,94 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen Nadelholz zurücknehmen 

358 2 613 a 2 FBG § 9160 0,00 601 Keine Befahrung    
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358 2 613 a 2 WCA  9160 0,61 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp 

Nadelholz am 
Bestandesrand 
zurückdrängen- am Rand 
bereits 
Versauerungstendenzen. 

358 2 613 a 2 WQL  9190 0,28 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen Nadelholz zurücknehmen. 

358 2 613 a 2 WLM/OYH  9110 0,19 34 Altbestände sichern, Hiebsruhe 
Keine Nutzung außer 
Verkehrssicherung 

358 2 613 d 0 FQR § 0 0,05 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 613 d 0 WMTa  9130 0,64 34 Altbestände sichern, Hiebsruhe 
dicht halten um LRT in 
Buche zu halten 

358 2 614 c 0 FBS § 9160 0,01 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 614 c 0 WCA  9160 1,33 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 614 c 0 FBS  9160 0,00 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 614 c 0 WEQ  91E0 0,39 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp 
Fläche von Befahrung 
ausnehmen 

358 2 614 c 0 WCA  9160 0,03 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 614 d 0 WLM  9110 0,93 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung   

358 2 615 a 0 WEQ § 91E0 0,01 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

358 2 615 a 0 WLM[WZK]  9110 5,06 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung 

Kiefern nutzen, Eichen 
fördern. Femelartige 
Nutzung in der Buche 

358 2 615 a 0 WEQ § 91E0 0,08 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

358 2 615 a 0 WLM[WZK]  9110 0,29 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung 

Kiefern nutzen, Eichen 
fördern. Femelartige 
Nutzung in der Buche 

358 2 615 b 0 FBG § 9160 0,03 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   
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358 2 615 b 0 FBS § 9160 0,03 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 615 b 0 FQR § 9160 0,11 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 615 b 0 WCA  9160 0,47 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 615 b 0 WCA  9160 1,36 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

358 2 615 b 0 WCA  9160 1,06 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp 
Bestand noch relativ 
dunkel- Struktur erhalten. 

358 2 615 b 0 FBG § 9160 0,00 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 615 b 0 WQF  9190 0,56 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 615 b 0 FBS § 91E0 0,03 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 615 b 0 FQR § 91E0 0,08 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 615 b 0 WEQ[FQR] § 91E0 0,24 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

358 2 615 b 0 WET[WEQ] § 91E0 0,48 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

358 2 615 b 0 WCA  9160 0,10 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 615 b 0 WCA/WXH  9160 0,28 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

358 2 615 b 0 WEQ § 91E0 0,15 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

358 2 615 b 0 WEQ[FQR] § 91E0 0,07 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

358 2 615 b 0 WEQ § 91E0 0,00 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

358 2 615 b 0 WQF  9190 0,70 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

358 2 615 b 0 FBS § 9160 0,00 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 615 b 0 WQF[WZK]  9190 0,21 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen Kiefern im Osten nutzen. 

358 2 615 b 0 WQFx  9190 0,42 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen Fichte zurücknehmen 

358 2 615 b 0 WZK[WLA]  (9110) 0,18 18 Entwicklung zum FFH-LRT Buche fördern 

358 2 615 b 0 WCA  9160 1,26 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 615 b 0 WQL  9190 0,35 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   
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358 2 621 a 1 WCA[WLM]  9160 5,36 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 621 a 2 FBG § 9160 0,04 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 621 a 2 WCA  9160 1,29 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

358 2 621 a 2 WCA  9160 1,23 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp 
Durchlass am Ostende 
erneuern? 

358 2 621 a 2 WQL  9190 0,81 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

358 2 621 a 3 WCA[WLM]  9110 0,95 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

358 2 621 a 4 WEQ § 91E0 0,56 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz 

Esche stark abgängig, 
eventuell in WCA 
integrieren. 

358 2 621 b 0 FBG § 9160 0,00 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 621 b 0 SXZ  9160 0,07 17 
Eigendynamische Entwicklung im 
Planungszeitraum   

358 2 621 b 0 WCA  9160 0,01 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp 
Durchlass am Ostende 
erneuern? 

358 2 621 b 0 WCA/WXH  9160 0,57 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

358 2 621 b 0 WCA/WXH  9160 3,67 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Starker Wechsel zwischen 
sauer und reich. 
Hainbuche nachträglich 
einbrinngen? 

358 2 621 b 0 WCAa  9160 0,21 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

358 2 621 b 0 WCAa/WXH  9160 0,95 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung Förderung der Hainbuche 

358 2 621 b 0 WXH/WQF  (9190) 0,51 18 Entwicklung zum FFH-LRT Eiche fördern 

365 7 530 a 1 WQL[WCA]  9190 1,87 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp 
Spätblühende 
Traubenkirsche entfernen. 

365 7 530 a 1 WQL[WCA]  9190 0,42 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

365 7 530 a 2 WQL[WCA]  9190 4,11 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 
Spätblühende 
Traubenkirsche entfernen. 

365 7 530 a 2 WQL[WCA]  9190 0,42 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   
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365 7 530 a 2 WCA  9160 2,61 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 

 rel. hoher Anteil an 
Ahorn vor allem in der 
Verjüngung. 

365 7 530 a 2 WEQ[WCA] § 91E0 0,00 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

365 7 530 a 2 WEQ[WCA] § 91E0 0,45 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

365 7 530 a 3 WLM[WZL]  (9110) 0,33 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Buche fördern. Lärche 
nutzen. 

365 7 530 a 4 WQL[WCA]  9190 1,86 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 
Spätblühende 
Traubenkirsche entfernen. 

365 7 530 a 4 WQL[WLA]  9190 0,32 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

365 7 531 a 2 WEQ § 91E0 0,05 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp 

Aufgrund der 
Kleinräumigkeit schlechter 
Erhaltungszustand. 

365 7 531 a 2 WZF[WCA]  (9160) 0,07 18 Entwicklung zum FFH-LRT Förderung der Eiche. 

365 7 531 a 2 WEQ § 91E0 0,13 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp 

Aufgrund der 
Kleinräumigkeit schlechter 
Erhaltungszustand. 

365 7 531 a 2 WQL  9160 0,14 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

365 7 531 a 3 WQL/WXH  9190 0,02 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

365 7 531 a 3 WZL[WLM]  (9110) 0,45 18 Entwicklung zum FFH-LRT älterer Buchenvoranbau 

365 7 531 a 3 FBG § 3260 0,01 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht Totholz im Bach belassen. 

365 7 531 a 4 WQL/WXH  9190 0,45 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

365 7 531 a 4 WZL[WLM]  (9110) 0,01 18 Entwicklung zum FFH-LRT älterer Buchenvoranbau 

365 7 531 a 4 FBG § 3260 0,00 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht Totholz im Bach belassen. 

365 7 531 a 4 WCAa  9160 0,26 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Robinien am Rand 
entfernen 

365 7 531 a 4 WQL  9190 0,17 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   
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365 7 531 b 1 FBG § 3260 0,05 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht Totholz im Bach belassen. 

365 7 531 b 1 STW  9110 0,03 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung   

365 7 531 b 1 WEQ § 9110 0,15 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung 

Relativ hoeher 
Nadelholzanteil, daher 
Erhaltungszustand C. 

365 7 531 b 1 WLA  9110 0,55 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung 
Sehr hoher 
Nadelholzanteil 

365 7 531 b 1 WLA[WQL]  9110 0,89 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung 
Schlechter B 
Erhaltungszustand 

365 7 531 b 1 WLA  9110 0,21 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 531 b 2 FBG § 3260 0,01 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht Totholz im Bach belassen. 

365 7 531 b 2 WQLr/WLAr  9190 0,64 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung 
Schwer zu sagen ob Eiche 
oder Buche führend ist.  

365 7 531 b 2 WQLr/WLAr  9190 0,11 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

365 7 531 b 3 WLA  9110 0,00 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung 
 Sehr hoher 
Nadelholzanteil 

365 7 531 b 3 
WZF/WZD[WL
M]  (9110) 0,87 18 Entwicklung zum FFH-LRT   

365 7 531 b 3 WLA  9110 0,02 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung 
Sehr hoher 
Nadelholzanteil 

365 7 531 b 3 FBG § 3260 0,00 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht Totholz im Bach belassen. 

365 7 531 b 3 WLA  9110 0,17 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 531 b 4 FBG § 3260 0,06 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht Totholz im Bach belassen. 

365 7 531 b 4 FQR § 9160 0,01 601 Keine Befahrung   

365 7 531 b 4 STW  9110 0,00 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung   
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365 7 531 b 4 STW  9160 0,01 601 Keine Befahrung   

365 7 531 b 4 WCA  9160 1,12 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp Erle am Bachrand fördern. 

365 7 531 b 4 WCAx  9160 0,13 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp Nadelholz zurückdrängen 

365 7 531 b 4 WLA  9110 0,31 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp Erle am Bachrand fördern. 

365 7 531 b 4 WZS  0 0,17 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp  

365 7 531 b 5 WLM/WQL  9110 0,24 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen   

365 7 531 c 0 WLA[WQL]  9110 0,09 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 533 a 2 WLA/WZD  (9110) 0,51 18 Entwicklung zum FFH-LRT 

Buche fördern. Douglasie 
entnehmen. Auf 
Nachbarflächen 
Buchenvoranbau? 

365 7 533 b 0 FFG § 3260 0,01 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht   

365 7 533 b 0 WHA § 91F0 0,37 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 533 b 0 WLA  91F0 0,01 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 533 b 0 WLA  91F0 0,30 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 533 x 0 FFG § 3260 0,12 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht   

365 7 533 x 0 WHA § 91F0 0,04 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

365 7 533 x 0 WLA  91F0 0,02 34 Altbestände sichern, Hiebsruhe   

365 7 534 b 0 FFG § 3260 0,07 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht   

365 7 534 b 0 WHA § 91F0 0,61 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 534 x 0 FFG § 3260 0,13 700 

Zulassen der natürlichen 
Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und 
Unterhaltungsverzicht   

365 7 535 c 0 WHA § 91F0 0,08 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 535 c 0 WHA § 91F0 0,08 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 535 c 0 WQL  9190 0,17 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 536 a 2 WEQ § 91E0 0,05 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   
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365 7 536 a 2 WHA § 91F0 0,19 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 536 a 2 WZK  0 1,33 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz  

365 7 536 a 2 WQT  0 0,39 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz  

365 7 537 a 1 WZL[WLA]  (9110) 0,00 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Buche fördern. Lärche 
nutzen. 

365 7 537 a 2 WZL[WQF]  (9190) 0,00 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Eiche fördern. Lärche 
nutzen. 

365 7 537 a 2 WLA  9110 0,08 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung Lärche entnehmen. 

365 7 537 a 2 WZL[WLA]  (9110) 0,28 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Buche fördern. Lärche 
nutzen. 

365 7 537 a 2 WLA  9110 0,37 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung Lärche entnehmen. 

365 7 537 a 2 WZL[WLA]  (9110) 0,44 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Buche fördern. Lärche 
nutzen. 

365 7 537 a 2 WZL[WQF]  (9190) 0,32 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Eiche fördern. Lärche 
nutzen. 

365 7 537 a 2 WLA  9110 0,23 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung Lärche entnehmen. 

365 7 537 a 2 WZL[WQF]  (9190) 0,00 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Eiche fördern. Lärche 
nutzen. 

365 7 537 a 2 WLA  9110 0,00 32 Altbestände mit femelartiger Verjüngung Lärche entnehmen. 

365 7 537 a 3 WQFr  9190 0,12 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 

Einzelne markierte 
Habitatbäume befinden 
sich im Bestand. 

365 7 537 a 3 WQFr  9190 0,01 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 

Einzelne markierte 
Habitatbäume befinden 
sich im Bestand. 

365 7 537 a 3 HWB § 0 0,09 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 537 a 3 HWB § 0 0,12 37 Habitatbaumfläche Prozessschutz   

365 7 537 b 1 WNE[WET] § (91E0) 0,28 18 Entwicklung zum FFH-LRT 

Erle begünstigen. Einfluss 
auf das Wasserregime 
möglich? Buchenanteil 
nimmt nach Süden hin zu. 

365 7 537 b 1 WQFr  9190 2,86 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 

Einzelne markierte 
Habitatbäume befinden 
sich im Bestand. 
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365 7 537 b 1 WQLr  9190 0,02 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp 
Zum WCN hin deutlich 
reicher 

365 7 537 b 1 WQLr  9190 2,15 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp 
Zum WCN hin deutlich 
reicher 

365 7 537 b 1 WZL[WLA]  (9110) 0,00 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Buche fördern. Lärche 
nutzen. 

365 7 537 b 1 WNE[WET] § (91E0) 0,13 18 Entwicklung zum FFH-LRT 

Erle begünstigen. Einfluss 
auf das Wasserregime 
möglich? Buchenanteil 
nimmt nach Süden hin zu. 

365 7 537 b 1 WQFr  9190 0,10 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 

Einzelne markierte 
Habitatbäume befinden 
sich im Bestand. 

365 7 537 b 1 WNE[WET] § (91E0) 0,19 18 Entwicklung zum FFH-LRT 

Erle begünstigen. Einfluss 
auf das Wasserregime 
möglich? Buchenanteil 
nimmt nach Süden hin zu. 

365 7 537 b 1 WEQ[WCA] § 91E0 0,53 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Bestand noch sehr jung, 
Esche stark abgängig. 

365 7 537 b 1 WZL[WLA]  (9110) 0,00 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Buche fördern. Lärche 
nutzen. 

365 7 537 b 1 FGF  9190 0,01 606 Unterhaltung von Entwässerungsgräben 
Grabenabschnitt stark 
vermüllt. 

365 7 537 b 1 SES § 9190 0,05 1 Keine Maßnahme 

 Detrophierung durch 
Entkrautung im 
August/September  

365 7 537 b 1 WCAa[WQF]  9160 0,63 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp   

365 7 537 b 2 WCAa  9160 0,15 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 

Auch reichere Teilbereiche 
aufgrund von 
Gartenabfällen. Vereinzelt 
aber immer wieder 
Rasenschmiele und 
Winkelsegge. 

365 7 537 b 2 WQLr  9190 1,61 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 
Zum Teil grenzwertig viel 
Fichtennaturverjüngung. 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl Biotoptyp Schutz §30 LRT Fläche [ha] Code Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

365 7 537 b 2 WQF[WPB]  9190 0,14 31 
Junge und mittlere Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

365 7 537 b 2 WQFr  9190 0,53 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen 

Einzelne markierte 
Habitatbäume befinden 
sich im Bestand. 

365 7 537 b 2 WQLr  9190 0,05 35 Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegetyp 
Zum WCN hin deutlich 
reicher 



5 Anhang 

5.1 Karten 
Die Karten werden als eigene Anlagen ausgeliefert. Der Kartensatz besteht aus einer Lagekarte, 
einer Detailkarte zur FFH- und Schutzgebietsgrenze, einer Blankettkarte, einer 
Lebensraumtypenkarte inkl. Gesamt-Erhaltungsgrad, einer Biotoptypenkarte und einer 
Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse. 
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5.2 Berücksichtigung der Schutzgebiets-Verordnungen bzw. Vorgaben 
des Unterschutzstellungserlasses (USE)7 

 
Die Waldbiotopkartierung für das FFH-Gebiet „Oste mit Nebenbächen“ wurde 2013 
durchgeführt. Im Anschluss an die forstinterne Abstimmung wurde der BWP kompakt 2021 
erstellt.  
 
Wird das Bearbeitungsgebiet durch eine Alt-VO gesichert, die die Vorgaben des USE von 2013 
(überarbeitet 2015 bzw. 2020) nicht berücksichtigt, wurden die Regelungen des USE gem. den 
Vorgaben des SPE-Erlasses in den Plan eingearbeitet. 
 
Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft 
getreten ist und die VO weitere maßgebliche Natura2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status 
(„maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend 
bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung 
der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der 
Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen 
Planerstellung statt. Demgegenüber werden Natura2000-Schutzgüter, die im 
Standarddatenbogen, der im Nachgang zur Waldbiotopkartierung aktualisiert wurde, als 
maßgebliche Bestandteile des Natura2000-Gebietes aufgenommen wurden, weder in der 
Formulierung der quantifizierten Erhaltungsziele noch in der Maßnahmenplanung berücksichtigt. 
Die Einarbeitung findet im Zuge der folgenden turnusgemäßen Waldbiotopkartierung und 
Planerstellung statt. 
 
Ggf. ergeben sich aus der VO zusätzlich zu den Regelungen des USE weitere für die Waldflächen 
relevante Vorgaben. Diese sind den aktuell gültigen Schutzgebietsverordnungen zu entnehmen. 
 
Eine Berücksichtigung der Verordnungsregelungen im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft ist gewährleistet. 
 
  

                                                
7 „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ - gem. 
RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020 
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5.3 Berücksichtigung von „Flächen mit natürlicher Waldentwicklung“ 
(NWE) 

 
Am 07. November 2007 wurde die „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ (NBS) durch die 
Bundesregierung verabschiedet. Die Strategie zielt darauf ab, den anhaltenden Verlust 
biologischer Vielfalt aufzuhalten. Im Rahmen dieser Zielsetzung ist angestrebt, einen Anteil von 5 
% der gesamten deutschen Waldfläche bzw. 10 % der öffentlichen Wälder der natürlichen 
Waldentwicklung (NWE) zu überlassen, um natürliche oder naturnahe Waldlebensgemeinschaften 
zu erhalten und entwickeln.  
 
Eine Auswahl der NWE-Kulisse innerhalb der Flächen der Niedersächsischen Landesforsten hat im 
Rahmen eines mehrjährigen Abstimmungsprozesses mit dem Naturschutz stattgefunden. Die 
Flächenfestlegung wurde mit dem NWE-Erlass vom 01.07.2018 grundsätzlich abgeschlossen. Als 
NWE-Flächen wurden Waldbestände und waldfähige Standorte mit einer Größe von mehr als 0,3 
Hektar ausgewählt, die sich dauerhaft eigendynamisch entwickeln sollen. Die natürliche 
Waldentwicklung schließt eine forstwirtschaftliche Bewirtschaftung sowie naturschutzfachliche 
Pflegemaßnahmen aus. Ausgenommen hiervon sind Erstinstandsetzungsmaßnahmen sowie 
Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht oder der Arbeitssicherheit bis zum 
31.12.2022. Eine Wiedervernässung durch Schließen, Kammern, Verfüllen von Gräben ist auch 
über das Jahr 2022 hinaus möglich. 
 
Die Kategorie „NWE“ hat immer Vorrang vor jeglichen älteren Maßnahmenplanungen in Natura-
2000-Gebieten und Naturschutzgebieten ohne Natura-2000-Bezug. Aus diesem Grund und auch 
zur Vermeidung eines erheblichen Arbeitsaufwands, wurde die NWE-Kulisse in diesen 
Bewirtschaftungsplan der NLF nicht eingearbeitet. Die detaillierte NWE-Kulisse des FFH-Gebietes 
ist der Karte „Darstellung der NWE-Kulisse“ zu entnehmen. 
 
NWE-Kulisse am Beispiel des FFH-Gebiets „Harly, Ecker und Okertal, nördlich Vienenburg“  

(EU-Melde-Nr. 3929-331, FFH 123, LSG GS 039) 

Legende 

 Altbestand mit femelartiger 
Verjüngung 

 
 Altbestand sichern, Hiebsruhe 

 
 NWE-Fläche 

 

Im Beispielgebiet werden die SDM 32 
und SDM 34 durch die NWE-Kulisse 
überlagert. In diesen Flächen findet 
entgegen der Darstellung im BWP keine 
Bewirtschaftung mehr statt. 

 

        32 

 

34 
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